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Kommunikation ist heute so vielfältig wie nie zu-
vor. Und doch finden neben den vielen digitalen 
Medien auch Zeitschriften und Magazine weiterhin 
ihre Leser. Ich selbst nehme noch sehr gern Papier 
in die Hand und diese Vorliebe scheinen Sie zu 
teilen, denn viele unserer Leser haben sich dafür 
ausgesprochen, weiterhin eine gedruckte Fassung 
unseres Mitgliedermagazins zu erhalten. Im letzten 

Jahr haben wir deshalb im Zuge unserer Fusion beschlossen, den Mix aus digita-
len Medien und Druckausgaben fortzusetzen und unter Kostengesichtspunkten 
zu optimieren.

Jetzt halten Sie die erste Ausgabe unseres neuen SicherheitsProfi in Händen. 
Wir wollen Sie informieren, Anregungen bieten und auf Themen aufmerksam 
machen, die für sicheres und gesundes Arbeiten wichtig sind. Bei den Inhalten 
bleiben wir uns treu: Im Mittelpunkt stehen Arbeitssicherheit und Gesundheits-
schutz in den bei uns versicherten Branchen. Um Ihre Präventionsarbeit wirk-
sam zu unterstützen, ist uns die Praxisorientierung besonders wichtig. Damit 
uns das gelingt, sind unsere Aufsichtspersonen und Experten oft als Autoren 
oder Koautoren an den Themen beteiligt. Ergänzt werden unsere Inhalte immer 
um Informationen zur Beitragsentwicklung, Berichte aus der Selbstverwaltung 
und zu unseren Leistungen. 

Der SicherheitsProfi erscheint alle drei Monate. Aktualität bieten wir durch 
unseren kostenlosen Newsletter, der zukünftig monatlich verschickt wird. Zu 
Themen, die wir vertiefen wollen, gibt es wie bisher Infos im Internet, in Bro-
schüren, Handbüchern und Filmen. 

Natürlich sind wir gespannt darauf, wie Ihnen der neue SicherheitsProfi gefällt. 
Dazu planen wir im nächsten Jahr eine Leserbefragung. Aber auch schon jetzt 
können Sie uns gerne Ihre Meinung sagen: Schicken Sie einfach eine E-Mail an:
redaktion@sicherheitsprofi.de

Liebe Leserin, 
lieber Leser,
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Wie der Verband der deutschen Kutter- und Küstenfischer mitteilte, ist die 
Fischerei im Nordostatlantik einschließlich Nord- und Ostsee deutlich  
nachhaltiger geworden. Die Fischbestände in der Nordsee sind angewach-
sen und die Fangquoten auf der Basis wissenschaftlicher Empfehlungen 
angestiegen. Für die Fischerei bedeutet das im Vergleich zu 2011 mehr Fang-
möglichkeiten und die Verbraucher haben die Möglichkeit, mehr einheimi-
schen Wildfisch zu kaufen. Die Gesamtfangmenge für Hering in der Nordsee 
hat sich beispielsweise mehr als verdoppelt.

Der Wiederaufbau der Fischbestände geht auf die Reform der Gemeinsamen 
Fischereipolitik (GFP) aus dem Jahr 2013 zurück. Der Schollenbestand hat 
sich seitdem in den letzten Jahren auf hohem Niveau stabilisiert, ebenso  
hat sich der Nordseekabeljau erholt, der „Symbolfisch“ für die Überfi-
schung. Der Verband unterstreicht allerdings, dass noch nicht alle Bestände 
nach haltig bewirtschaftet werden. Dies steht im Widerspruch zum Ziel der 
EU, die mit der neuen GFP beschlossen hatte, dass bis spätestens 2020 
alle Fischbestände nachhaltig bewirtschaftet werden sollen. Dies werde 
voraussichtlich nicht vollständig gelingen, weil die wissenschaftlichen Be-
standsschätzungen und die Managementvorhersagen nicht in allen Fällen 
die Realität widerspiegeln.

Erfolge für nachhaltige Fischerei
Fangquoten für 2017 deutlich angestiegen

Müde am Steuer
Eine neue Aktion „Vorsicht Sekundenschlaf!“ soll über die Gefahren von  
Müdigkeit am Steuer aufklären. Wie notwendig das ist, zeigt eine Umfrage unter  
1.000 Autofahrern: Jeder vierte gab an, mindestens schon einmal am Steuer ein-
geschlafen zu sein. Viele der befragten Autofahrer glauben, dass sie mit frischer 
Luft aus dem offenen Fenster oder lauter Musik aus dem Radio ihre Müdigkeit 
beseitigen können. Das ist ein Irrtum. Was im Notfall wirklich hilft, ist schlafen.  
Ein Kurzschlaf von 20 Minuten ist ideal, danach etwas Bewegung. 

Nach Abschluss eines Feldver-
suches dürfen Lang-Lkw jetzt 
auf geeigneten Strecken fahren. 
Damit reißen die Diskussionen 
um diese überlangen Laster aber 
nicht ab. Präventionsexperten der 
BG Verkehr haben sich intensiv 
mit Fragen der Sicherheit der 
Gigaliner befasst. Begleitend zum 
Feldversuch hat die Bundesan-
stalt für Straßenverkehr zudem 
eine wissenschaftliche Studie 
erstellt. „Diese hat keine Indizien 
für negative Auswirkungen auf 
die Verkehrssicherheit erbracht“, 
so der stellvertretende Leiter des 
Geschäftsbereichs Prävention der 
BG Verkehr, Dr. Klaus Ruff. Nach 
seiner Einschätzung wird die 
verpflichtende Ausstattung mit 
Spurhaltewarnsystem, elektroni-
schem Fahrdynamikregelsystem 
sowie Abstandsregelsystem 
und Notbremsassistent für alle 
Lang-Lkw dazu beitragen, dass 
die Unfallquote niedrig bleibt. 
„Problematisch ist allerdings die 
Situation bei Nothaltebuchten 
und Parkplätzen. Hier muss die 
Politik bessere Voraussetzungen 
schaffen“, so Dr. Ruff. Zudem müs-
se an Be- und Abladestellen auf 
jeden Fall der größere Platzbedarf 
berücksichtigt werden. Dr. Ruff: 
„Sehr gefreut hat es mich, dass 
das Kamera-Monitor-System beim 
Rangieren und Rückwärtsfahren 
von den Fahrerinnen und Fahrern 
gut beurteilt wurde. So ein System 
ist für alle Lkw sinnvoll.“

Lang-Lkw: 
Sicherheitsfragen 
im Blick
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Ulrich Schmidt, der Leiter unserer 
Dienststelle Schiffssicherheit, ver-
starb im Dezember letzten Jahres 
plötzlich und für alle unerwartet 
im Alter von nur 64 Jahren. Er hatte 
seine Tätigkeit 1988 nach Abschluss 
des Jurastudiums bei der See- 
Berufsgenossenschaft aufge-
nommen und war als Mitglied der 
Geschäftsführung der früheren See-
Berufsgenossenschaft maßgeblich 
an der Fusion mit der Berufsgenos-
senschaft für Fahrzeughaltungen 
und dem Aufbau der Dienststelle 
Schiffssicherheit beteiligt. Die 
Leitung der Dienststelle übernahm 
er 2010. Er verfügte über ein außer-
gewöhnliches fachliches Wissen 
und wurde aufgrund seiner großen 
Herzlichkeit und Menschlichkeit von 
allen sehr geschätzt. Die tiefe Ver-

      Wir trauern um Ulrich Schmidt  

bundenheit mit der Seeschifffahrt 
und ganz besonders mit den ihm 
anvertrauten Aufgaben der Dienst-
stelle Schiffssicherheit war bemer-
kenswert und hat für ihn den Beruf 
zu seiner Berufung werden lassen. 

Ulrich Schmidt, Leiter der  
Dienststelle Schiffssicherheit, verstarb im 
Dezember 2016.
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Bild: Kirk Williams/BG Verkehr
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Blaues Band
Die Bundesregierung will verstärkt 
in die Renaturierung von Bundes-
wasserstraßen investieren und hat 
dafür das Programm „Blaues Band“ 
beschlossen. Das Bundesprogramm 
bietet für jene Wasserstraßen eine 
Zukunftsperspektive, die nicht 
mehr für den Güterverkehr benötigt 
werden: sogenannte Nebenwasser-
straßen mit einer Länge von etwa 
2.800 Kilometern. Auch im verkehr-
lich intensiv genutzten Kernnetz 
der Bundeswasserstraßen werden 
Renaturierungsmaßnahmen für  
den Aufbau eines bundesweiten 
Biotopverbunds durchgeführt. Zur 
Umsetzung des Bundesprogramms 
werden ein Zeitraum von 30 Jahren 
und ein jährlicher Investitionsbe - 
darf von 50 Millionen Euro angesetzt. 
Gemeinsam mit den Akteuren vor  
Ort werden nun regionale Entwick-
lungskonzepte erarbeitet.

Neue Fassung des ADN
Zum 1. Januar 2017 ist die neue Fassung des ADN (Übereinkommen über den Gefahr-
guttransport auf Binnenwasserstraßen) in Kraft getreten. Neben einer Vielzahl von 
kleineren Änderungen ist vor allem die Änderung des Abschnitts 7.1.4.4 „Zusammen-
ladeverbote“ für die Containerschifffahrt von Bedeutung. Hier wird jetzt durch die 
neu geschaffenen Unterabschnitte 7.1.4.4.4 und 7.1.4.4.5 Klarheit über die Stauung 
von „Reefern“ (Kühlcontainern) mit anderen Containern, mit oder ohne Gefahrgut, 
in einem oder mehreren Laderäumen geschaffen. Damit erhält die Schiffsbesatzung 
eine eindeutige Aussage zur sicheren Gestaltung des Stauplans.

SicherheitsProfi 1/2017
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Dienststelle Schiffssicherheit
Seit dem 1. Februar 2017 leitet Kai Krüger kommissarisch die Dienststelle  
Schiffssicherheit der BG Verkehr. Er übernimmt die Aufgaben von Ulrich Schmidt,  
der überraschend am 22. Dezember 2016 verstarb.
Die Dienststelle nimmt im Auftrag des Bundes staatliche Aufgaben wahr. Dazu 
gehört die Überwachung der Einhaltung der internationalen Übereinkommen 
für Sicherheit und Umweltschutz auf den Weltmeeren. Darüber hinaus ist die 
Dienststelle zuständig für Schiffe unter deutscher Flagge, die gewerbliche 
Seeschifffahrt betreiben, sowie für Fischereifahrzeuge und Traditionsschiffe. 
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Im Dezember ist die novellierte Arbeits-
stättenverordnung in Kraft getreten. 
Vorschriften, die bisher in gesonderten 
Verordnungen enthalten waren, wurden 
zusammengeführt und an die sich ver-
ändernde Arbeitswelt angepasst. Die 
Ar beitsstättenverordnung enthält nun 
klare Regelungen für Telearbeitsplätze 
und Arbeitsschutz-Unterweisungen. Die 
Beurteilung von Gefährdungen, die zu 
psychischen Belastungen an Arbeitsstätten 
führen können, wurde konkretisiert. Ein 
Thema sind ferner Sicht verbindungen bei 
dauerhaft eingerichteten Arbeitsplätzen 
und Sozialräumen.

+   www.bmas.de

Neue Arbeitsstätten -
verordnung 

Wie gehen Menschen mit Katastrophen 
und Unglücks fällen um? Diese Frage 
stellt die DASA Arbeitswelt Aus stellung 
in Dortmund. Hier machen die Besucher 
eine düstere Reise in die Geschichte 
tragischer Unglücke: vom Super-GAU 
in Tschernobyl über außergewöhnliche 
Verkehrsunglücke wie den ICE-Unfall  
in Eschede bis zur Ölpest von Deep-
water Horizon. Die DASA will deshalb 
für ein umsichtiges Verhalten werben. 
Interaktive Exponate geben einen 
Ein blick ins Auge des Vulkans, in die 
Situation auf einer Rettungsinsel oder 
in die Wirren eines Chemieunglücks. 

Alarmstufe Rot 

+   Infos zur Ausstellung und Öffnungszeiten
 www.dasa-dortmund.de

Neue Ausstellung der DASA

SicherheitsProfi 1/2017
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Aktuelle 
Unfallmeldungen 

Nothalt nicht erreicht
Beim Festmachen eines Seeschif - 
fes kam ein Festmacherfahrzeug 
(Mooring Car) zum Einsatz. Das  
Fahrzeug verfügte zum Unfallzeit-
punkt über alle erforderlichen 
Prüfbescheinigungen. Im Verlauf 
der Arbeit wurde die Schmeißleine 
vom Seeschiff kommend ordnungs-
gemäß um den Poller geführt. Der 
Festmacher führte das ablaufende 
lose Leinenende mit der Hand. Beim 
Umlauf der Leine kam es plötzlich 
zu einer Überlagerung. Das Seilende 
wurde deswegen unvermittelt auf  
den Spillkopf gezogen. Der Festma-
cher wurde davon überrascht und 
war nicht mehr in der Lage, die am 
Fahrzeug befindliche Notstoppein-
richtung zu betätigen. Die Leine 
verletzte ihn an der Hand und am 
Oberkörper. Der Festmacher verfügte 
über mehrjährige Berufserfahrung 
und hatte alle erforderlichen Unter-
weisungen erhalten.

Explosion wegen  
Gasfeuerzeug
Ein Fischer wollte auf seinem Kutter 
den Füllstand des Kühlwasseraus-
gleichstankes kontrollieren. Um 
besser sehen zu können, benutzte 
er ein Gasfeuerzeug mit offener 
Flamme als Leuchtmittel. Der Aus-
gleichstank war mit einem Gemisch 
von Kühlwasser und Kühlerfrost-
schutz gefüllt. Als der Fischer die 
Flamme über den offenen Tank hielt, 
entzündeten sich die brennbaren 
Gase explosionsartig. Der Mann 
erlitt schwere Verbrennungen im 
Gesicht. Eine wochenlange ärztliche 
Behandlung war erforderlich.
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+   Infos und Anmeldung 
 www.bg-verkehr.de
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Seminar  
zum Freimessen
Um die Sicherheit von Beschäf-
tigten in Schächten, Kanälen und 
engen Räumen sicherzustellen, 
müssen die Gefahrstoffkonzentra-
tion und der Sauerstoffgehalt der 
Luft durch Freimessen bestimmt 
werden. Personen, die mit dem 
Freimessen beauftragt werden, 
müssen über die entsprechende 
Sachkunde verfügen. Die  
BG Verkehr bietet für Mitgliedsun-
ternehmen vom 3. bis 5. Mai 2017 
ein Seminar zum Freimessen an. 
Zielgruppe sind Ingeni eure, Tech-
niker, Meister und Fachkräfte, die 
mit messtechnischen Aufgaben 
zum Schutz von Personen und 
Anlagen beauftragt sind. Teilneh-
men können Personen, die über 
eine abgeschlossene technische 
Berufsausbildung, ein Studium 
oder eine vergleichbare Qualifika-
tion mit Abschluss verfügen. 

Zeitarbeit. Mit Sicherheit.
Jeder neue Arbeitsplatz hat seine ganz eigenen
Herausforderungen. Wie du mit Sicherheit im
Job weiterkommst, erfährst du auf:

WWW.SICHERHEIT-ZÄHLT.DE
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Tipp einsenden & gewinnen!

Sag uns auf www.sicherheit-zählt.de, 

wie du sicher durch den Arbeitstag 

kommst und gewinne das neue 

iPhone 7 oder eines von 3 iPad mini.

Ausgespielt?
Mit Sicherheit nicht! 
„Rette Murphy“ vor gefährlichen 
Situationen und knack den Highscore.

Hol dir jetzt die kostenlose App.

Spielend lernen 
Neue App für mehr  
Sicherheit in der Zeitarbeit

Bei Auftragsspitzen, saisonalen Schwan-
kungen oder Krankheits fällen der 
Stammbelegschaft greifen Unternehmen 
oft auf Leiharbeiter zurück. Leiharbeiter 
sind mit den Gegebenheiten an ihrem 
neuen Arbeitsplatz noch nicht vertraut. 
Ihr Risiko, sich zu verletzen, ist des-
halb besonders hoch. Um Helfer in der 
Zeitarbeit spielerisch auf Gefahren im 
Arbeitsalltag hinzuweisen, hat die Be-
rufsgenossenschaft VBG die App „Rette 
Murphy“ entwickelt. Held des Spiels ist 
Murphy, ein sympathischer, fleißiger 
Arbeiter, der tollpatschig allerlei Miss-
geschicke und Unfälle am Arbeitsplatz 
erleidet und gerettet werden soll. Die 
kostenlose App steht im App Store oder 
bei Google Play zur Verfügung.

+   www.sicherheit-bei-zeitarbeit.de
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Aktualisierte Satzung der BG Verkehr
Am 24. November 2016 hat die Vertreterversammlung der BG Verkehr den ersten 
Nachtrag zur Satzung in der Fassung vom 1. Januar 2016 beschlossen. Der Nach-
trag zur Satzung wurde am 14. Dezember 2016 vom Bundesversicherungsamt 
genehmigt. Wegen der Neuregelungen zum Lohnnachweis wurde eine Neufas-
sung des § 30 erforderlich. Die Regelung zum Entgeltnachweis wurde in § 30 a 
überführt und tritt am 31. Dezember 2018 außer Kraft. Darüber hinaus wurden 
redaktionelle Änderungen zur sachlichen Zuständigkeit umgesetzt. 

+   Satzung als PDF-Datei zum Herunterladen 

+   www.bg-verkehr.de |  Webcode: 16281843

http://www.bg-verkehr.de
http://www.sicherheit-z�hlt.de
http://www.sicherheit-bei-zeitarbeit.de
http://www.bg-verkehr.de
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Herausforderung oder Routine? Die Arbeit mit Leinen 
gehört auf jedem Schiff zum Alltag. Trotzdem gibt es 
dabei immer wieder schwere Unfälle. 

Arbeiten mit Tauwerk

Die Analyse des Unfallgeschehens 
zeigt vielfältige Gefährdungen, de-
nen die Besatzungsmitglieder aus-

gesetzt sind. Dabei fällt auf, dass nicht nur 
Neu- oder Quereinsteiger, sondern auch 
„alte Hasen“ betroffen sind. Oft handelt 
es sich um eine Verkettung unglücklicher 
Umstände, aber auch Unaufmerksamkeit 
und Unwissen sind unfallbegünstigende 
Ursachen. Wie können solche Unfälle ver-
mieden werden? 

Die Grundlagen müssen stimmen  
Am Anfang steht die Gefährdungsbeurtei-
lung: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, zu 
ermitteln und zu dokumentieren, wo Ge-
fährdungen bestehen und was zu ihrer Ver-
meidung getan werden muss. Dazu gehört 
an erster Stelle der Einsatz geeigneten und 
gut ausgebildeten Personals. Ebenso wich-

tig ist die Auswahl der richtigen Ausrüstung 
und der erforderlichen Schutzausrüstung. 
An Bord von Binnenschiffen befinden sich 
zum Festmachen Leinen aus geschlagenem 
oder geflochtenem Tauwerk sowie je nach 
Schiffstyp Drähte. 

Wird ein Schiff unsachgemäß festgemacht, 
kann es sich übermäßig bewegen oder vom 
Liegeplatz abdriften. Falls sich die Leinen 
verklemmen oder reißen, besteht ein hohes 
Verletzungsrisiko. Last, but not least: Auch 
wenn die Besatzungsmitglieder die Arbeiten 
ausführen – grundsätzlich liegt die Verant-
wortung für das fachmännische Festmachen 
des Schiffes immer beim Schiffsführer! 

Ist die richtige Auswahl sichergestellt, 
kommt es auf die sachgemäße Nutzung an. 
Für das Festmachen müssen grundsätzlich  

Nie in das
Leinenauge greifen.

SI CH E R & G ES U N D  |   9
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fachkundige und gut ausgebildete Besatzungs-
mitglieder zur Verfügung stehen, die umfassen-
de Kenntnisse vom Prinzip des Festmachens 
und von der auf dem Schiff befindlichen Fest-
machausrüstung haben. Neben einer fundier-
ten Ausbildung sind regelmäßige Unterwei-
sungen wichtig, die dokumentiert werden. Die 
Wartung und fristgerechte Prüfung dieser Aus-
rüstung und der Festmacherleinen sowie das 
Thema Ordnung und Sauberkeit an Bord dürfen 
nicht vernachlässigt werden. 

Auswahl der richtigen Schutzhandschuhe
Bei der Arbeit mit Festmacherleinen muss 
grundsätzlich persönliche Schutzausrüstung 
getragen werden. Hierzu gehören Rettungs-
weste, Schutzhandschuhe und eine geeignete 
Arbeitsbekleidung. Ein besonderes Augen-
merk gilt dem richtigen, der Arbeitsaufgabe 
angepassten Schutzhandschuh. Zum Schutz 
der Hand ist ein Handschuh wichtig, der einer-
seits guten Halt an der Hand hat, andererseits 
aber die Feinfühligkeit der Hand nicht zu sehr 
beeinträchtigt. Deshalb kommen hier Finger-
handschuhe zum Einsatz. 

Beim Festmachen mit Drähten wird ein Fäust-
ling als Schutzhandschuh verwendet, der es 
dem Besatzungsmitglied ermöglicht, beim 
Verklemmen des Handschuhs (zum Beispiel 
zwischen Poller und Draht) die Hand sofort aus 
dem Handschuh herauszuziehen. Der Fäustling 

muss in der Innenhandfläche verstärkt sein, da 
Draht seile die Eigenschaft haben, dass einzelne 
Drähte brechen und als „Fleischhaken“ abste-
hen. Eine Verletzungsgefahr kann dann nur bei 
richtiger Verstärkung ausgeschlossen werden.

Für die Bereitstellung der geeigneten Schutz-
handschuhe ist der Arbeitgeber verantwortlich. 
Das betrifft auch die Auswahl der richtigen 
Größe, doch leider sieht man an Bord häufig 
nur eine Einheitsgröße. Noch schlimmer sind 
allerdings Schutzhandschuhe, die von allen Be-
satzungsmitgliedern benutzt werden müssen: 
Das entspricht weder den Anforderungen an 
die persönliche Schutzausrüstung noch werden 
hierbei hygienische Standards beachtet! Der 
Arbeitgeber muss jedes einzelne Besatzungs-
mitglied mit eigenen Schutzhandschuhen in 
der passenden Größe ausstatten. Grundsätzlich 
sollten nur geprüfte und zertifizierte Handschu-
he zum Festmachen verwendet werden, die früh 
genug ersetzt werden – also nicht erst dann, 
wenn sie ganz verschlissen sind.

Andre Stäudtner
Aufsichtsperson, 

Fachgruppe Binnenschifffahrt

Aufmerksames Beobachten  
der Leine vermeidet Überraschungen 

durch reißende Taue.

Beim Belegen der Poller 
wird die Leine fachmännisch 

in die Hand genommen und 
geführt, um ein gefahrloses

 Festmachen zu ermöglichen.

TYPISCHE GEFÄHRDUNGEN 
BEIM UMGANG MIT LEINEN

   Gefährdungen der Glied
maßen durch falsche Hand
habung wie Greifen zwischen 
Poller und Leine

   Ungeeignete Leinenführung 
beim Belegen

   Hineingreifen ins Leinenauge
   Überbeanspruchung der 

Leine, zum Beispiel  
durch Abstoppen aus zu 
hoher Geschwindigkeit

    Nichtbeachten des Leinen
verlaufs (scharfe Kanten)

   Veränderungen des Taus bei 
fortschreitendem Gebrauch

  Überschreitung  
der Ablegereife

   Beschädigte oder ungeeignete 
Leinen: Jedes Besatzungs
mitglied ist verpflichtet, sie 
sofort aus dem Verkehr zu 
nehmen beziehungsweise  
zu reparieren. 

Bilder: Holger Bessel /BG Verkehr

SicherheitsProfi 1/2017
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+    Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr
Telefon: 040 36137-0 | E-Mail: schiffssicherheit@bg-verkehr.de

+   www.deutsche-flagge.de/de/bau-und-ausruestung

+   www.deutsche-flagge.de/de/finanzen/lohnnebenkosten
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   Neubauten mit einer Größe von über 400 BRZ müssen eine  
zugelassene Ballastwasserbehandlungsanlage an Bord haben.

   Fahrende Schiffe müssen spätestens bei der nächsten Erneuerung  
des IOPP-Zeugnisses nachgerüstet werden. Die Deutsche Flagge 
ermöglicht den Reedern bis zum 8. September 2017, ihr IOPP-Zeugnis 
schon vor Ablauf der Gültigkeit zu erneuern. So können Reeder für 
ihre Schiffe unter deutscher Flagge das IOPP-Zeugnis von der Laufzeit 
der anderen Schiffssicherheitszeugnisse und damit vom Klasselauf 
entkoppeln und gewinnen während der fünfjährigen Laufzeit für die 
Nachrüstung Zeit.

Reedereien, die ihr IOPP-Zeugnis frühzeitig erneuern wollen, wenden 
sich bitte an die Dienststelle Schiffssicherheit der BG Verkehr.

Mehr Zeit für den Einbau von Anlagen  
zur Ballastwasserbehandlung
Am 8. September 2017 wird das internationale  
Ballastwasser-Übereinkommen in Kraft treten. Dann gilt:

BG Verkehr prüft  
weiterhin Schiffsausrüstung
Seit Einführung der ersten europäischen 
Schiffsausrüstungs-Richtlinie im Jahr 1996 prüft 
und zertifiziert die BG Verkehr (früher See-BG) 
Schiffsausrüstungen nach europäischen Vor-
gaben. Jetzt hat die Dienststelle Schiffssicher-
heit der BG Verkehr auch die Zulassung nach 
der neuen europäischen Richtlinie 2014/90/
EG erhalten. Das Steuerradsymbol auf vielen 
Ausrüstungsteilen an Bord zeigt, dass es sich 
um geprüfte und zugelassene Schiffsausrüstung 
handelt. Für diese Prüfung (Konformitätsbewer-
tung) sind Zulassungsstellen verantwortlich, die 
von den EU-Mitgliedsstaaten benannt werden 
müssen. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und 
Hydrographie (BSH) hat jetzt der BG Verkehr die 
Urkunde zur Anerkennung als offizielle deut-
sche Stelle für die Prüfung und Zertifizierung 
von Schiffsausrüstungen überreicht. Damit kann 
die Prüf- und Zertifizierungsstelle SEE der  
BG Verkehr neben zwei anderen Stellen in 
Deutschland ihre bewährte Arbeit fortsetzen. 

    Volle Erstattung 
    der Lohnnebenkosten  

Seit dem 1. Januar 2017 sind die von den Reedern gezahlten 
Anteile zur Sozialversicherung voll erstattungsfähig. Neu ist 
auch, dass Reedereien mit Schiffen unter der Flagge eines 
EU-/EWR-Mitgliedsstaates, die in einem deutschen See-
schiffsregister eingetragen sind, Lohnnebenkosten erstattet 
werden, wenn ihre Seeleute im Rahmen der Ausstrahlung in 
der deutschen Sozialversicherung versichert sind. Die Ree-
dereien können ab sofort beim Bundesamt für Seeschifffahrt 
und Hydrographie einen Antrag für 2017 stellen. Die genauen 
Förderbedingungen findet man in der Richtlinie zur Senkung 
der Lohnnebenkosten vom 28. Oktober 2016.
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Uhren, Ringe, Piercings – Männer 
und Frauen an Bord tragen gerne 
persönlichen Schmuck. Was muss  
und darf der Unternehmer veranlassen? 
Und wo steht das?

Schmuck  
tragen 
an Bord

Die Verantwortlichen entscheiden, in welchen Arbeitsbereichen
Schmuck ohne Gefahr getragen werden kann.

Versicherte beklagen häufig, dass ein Schmuck-
verbot aus ihrer Sicht unverhältnismäßig sei, und 
fassen es als Eingriff in ihre Persönlichkeitsrechte 

auf. Die Vorschriftenlage ist hier jedoch eindeutig, denn 
die DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ legt in 
§ 3 Absatz 1 fest: 

„Der Unternehmer hat durch eine  
Beurteilung der für die Versicherten mit 
ihrer Arbeit verbundenen Gefährdungen 
zu ermitteln, welche Maßnahmen 
erforderlich sind.“  

Dabei muss auch eine Betrachtung der Gefährdun-
gen vorgenommen werden, die durch das Tragen von 
Schmuck entstehen können. Als Ergebnis der Ge-
fährdungsbeurteilung kann der Unternehmer zu dem 
Schluss kommen, dass das Tragen von Schmuck bei 
bestimmten Tätigkeiten oder Arbeitsverfahren eine Ge-
fährdung darstellt, und als Konsequenz zum Beispiel 
ein generelles Trageverbot für Schmuck oder bestimmte 
Schmuckstücke (zum Beispiel Piercings) als Schutzmaß-
nahme festlegen. 

Die Anweisungen des Unternehmers oder seines Beauf-
tragten zum Tragen von Schmuck an Bord sind bindend. 
Hintergrund ist die Mitwirkungspflicht jedes Einzelnen, 
bei der Arbeit Gefahren zu vermeiden. Dazu formuliert 
die DGUV Vorschrift 1 in § 15 Absatz 1: 
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 Verletzungsgefahren
durch Schmuck
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Das Recht auf die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit 

muss manchmal aus 
Sicherheitsgründen 

eingeschränkt werden.

Bi
ld

er
: g

et
ty

im
ag

es
/H

ol
ge

r L
eu

e;
 Ju

st
in

 C
as

e,
 th

in
ks

to
ck

.d
e/

iS
to

ck
/A

rtH
ou

se
St

ud
io

Der Begriff Schmuck ist weit gefasst. 
Vor allem zählen dazu Ohrringe, Hals-, 
Arm- und Fußketten, Fingerringe (auch 
Ehe- oder Verlobungsringe), Armbänder, 
Armbanduhren, Piercings und künstliche 
oder sehr lange natürliche Fingernägel. 

Ü  Ohrringe
Sie können sich an hervorstehen-
den Gegenständen verhaken und in 
der Folge ausgerissen werden.

Ü  Hals-, Arm- und Fußketten
An hervorstehenden Gegenständen 
können sie sich einfädeln, von 
bewegten Gegenständen eingezo-
gen werden oder sich um drehende 
Wellen wickeln. Der Betroffene 
stürzt eventuell, wird eingezogen 
oder mitgerissen. In Extremfällen 
kann es zu Amputationsverletzun-
gen beziehungsweise Genickbrü-
chen kommen.

Ü  Fingerringe
Auch sie können sich an hervorste-
henden Gegenständen, wie zum Bei-
spiel Fleischhaken von Drahtseilen, 
einfädeln und durch das Mitreißen 
des Betroffenen zu Verletzungen füh-
ren. Typisch sind auch Amputations-
verletzungen durch Hängenbleiben 
mit dem Ring. Gefahrstoffe können 
sich zwischen Fingerring und Haut 
festsetzen, sodass der Stoff länger 
einwirkt und die Haut schädigt. 

Ü  Armbänder und Uhren
Hier gelten ähnliche Gefahren wie 
für Ketten und Ringe. 

Ü  Piercings
Diese fest mit dem Körper verbun-
denen Schmuckstücke können 
sich in Gegenstände einhaken und 
ausgerissen werden. Es besteht Ent-
zündungsgefahr, wenn Schmutz oder 
Gefahrstoffe unter die Haut gelangen.

Ü  Fingernägel
Künstliche oder sehr lange natürliche 
Fingernägel können beim Zupacken 
Verletzungen verursachen, bei 
ungünstiger Kraftverteilung zum Aus-
reißen der Fingernägel führen oder 
Schutzhandschuhe zerstören.

„Die Versicherten sind verpflichtet, nach 
ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter-
weisung und Weisung des Unternehmers für 
ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sowie für Sicherheit und Gesundheits-
schutz derjenigen zu sorgen, die von ihren 
Handlungen oder Unterlassungen betroffen 
sind. Die Versicherten haben die Maßnah-
men zur Verhütung von Arbeitsunfällen, 
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten 
Gesundheitsgefahren sowie für eine wirksa-
me Erste Hilfe zu unterstützen.“

Als Spezialvorschrift sind die geltenden Unfallverhütungs-
vorschriften für Unternehmen der Seefahrt (DGUV Vorschrift 
84) heranzuziehen, die dazu in § 27 Absatz 4 ausführen: 

„Schmuckstücke, Fingerringe, Armbanduh-
ren und ähnliche Gegenstände dürfen beim 
Arbeiten nicht getragen werden, wenn sie zu 
einer Gefährdung führen können.“

Grundsätzlich ist das Tragen von Schmuck an Bord also nicht 
verboten. Aber: Diese Aussage gilt nur, wenn keine Gefährdun-
gen für den Träger selbst und/oder andere Besatzungsmitglie-
der entstehen beziehungsweise das Tragen von Schmuck nicht 
bereits durch den Unternehmer untersagt  wurde.

Stephan Schinkel
Der Autor ist Kapitän und 
Referent für Seeschifffahrt bei der BG Verkehr
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Chef sein
verpflichtet

Selbstverständlich hat jeder versierte Kraftfahrer ein Grund
wissen und ein Verständnis von den Prinzipien, die hinter 
der Straßenverkehrsordnung stehen. Dieses Wissen er

möglicht ihm, sich sicher im Verkehr zu bewegen. Bei Bedarf klärt 
er die Vorschriftenlage zu einer bestimmten Frage, indem er direkt 
im Verordnungstext oder in einer Veröffentlichung nachliest oder 
sich fachkundig beraten lässt. In ähnlicher Weise sollten sich Un
ternehmer und Vorgesetzte im Arbeitsschutz orientieren können. 

Verantwortung lässt sich delegieren  
Verantwortung kann nur übernehmen, wer fachkundig ist und 
einen Entscheidungsspielraum hat, der dem Verantwortungsbe
reich angemessen ist. Liegen diese Voraussetzungen vor, kann 
der Unternehmer zuverlässige und fachkundige Personen schrift
lich damit beauftragen, bestimmte unternehmerische Pflichten in 
eigener Verantwortung wahrzunehmen. Wichtig: Der Übertragen
de und derjenige, der die Verantwortung neu übernimmt, sollten 
unmissverständlich vereinbaren, wer welche Entscheidungen 
treffen muss. Wenn es darauf ankommt, muss der Vorgesetzte 
seinen Handlungsrahmen ausnutzen und sich davon überzeugen, 
dass sein „Auftragnehmer“ die Aufgaben in vollem Umfang erfüllt. 

Eine Frage der Unternehmenskultur  
Wer Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz verantwortungs
bewusst gestalten will, hat es mit drei hartnäckigen Widersachern 
zu tun, die in jedem noch so guten Betrieb anzutreffen sind: 
 
1. Nachlässigkeit: Dinge, die im Grunde jeder weiß, die aber  
aus Bequemlichkeit nicht getan werden. Es fehlt die klare Linie, 
an der sich alle orientieren. 

2. Fehlende Information: Öfter als man glauben mag, wissen 
Beschäftigte und Vorgesetzte wichtige Dinge nur ungefähr, aber 
nicht genau. Deswegen machen sie Fehler und gefährden sich 
und andere. Ungleiche Wissensstände führen zu Unsicherheit, 
Fehleinschätzungen und Fehlverhalten. Umfassend und verläss
lich zu informieren, gehört zur guten Unternehmenskultur. 

3. Verkannte Gefahr: Fehleinschätzung und vermeintlich guter 
Wille („Das kriegen wir schon hin, es muss sein, wird schon gut 
gehen …“) haben oft katastrophale Folgen. 

Mitwirkungspflicht der Beschäftigten  
Jeder Mitarbeiter ist dazu verpflichtet, sich am Arbeitsplatz 
sicherheits und gesundheitsbewusst zu verhalten. Daraus 
leiten sich verschiedene Unterstützungspflichten ab, etwa 
das Verbot, Alkohol und Drogen zu konsumieren, die Pflicht, 
Mängel an Arbeitsmitteln zu beheben oder zu melden, und die 
Pflicht, Arbeitsmittel nur so zu verwenden, wie es vorgesehen 
ist. Außerdem müssen die Beschäftigten die Anweisungen des 
Unternehmers befolgen. Im besten Fall machen Unternehmer 
und Vorgesetzte in Unterweisungsgesprächen und durch ihr ge
samtes Verhalten deutlich, dass Arbeitssicherheit ein gemein
sames Anliegen ist – letztlich ein Teil des unternehmerischen 
Erfolges, an dem alle partizipieren. Qualität, Arbeitssicherheit 
und Auftreten liegen hier dicht beieinander. 

Wo bekomme ich Rat und Tat für Arbeitssicherheit?
Arbeitsschutzvorschriften sind eine umfassende Materie, die 
kaum ein Unternehmer oder Vorgesetzter vollständig über
blicken kann. Darum schreibt der Gesetzgeber vor, dass jeder  

Kaum jemand kennt alle 
Arbeitsschutzvorschriften. Wie 
können Unternehmer und Vorgesetzte 
trotzdem ihrer Verantwortung für 
Arbeitssicherheit gerecht werden? 



 

  Das „AOK-Prinzip“ 
  im Arbeitsschutz

A uswahl bezieht sich auf geeignete  
Arbeitsmittel (zum Beispiel Fahrzeuge), 

aber auch auf die Arbeitsverfahren und  
natürlich auf die Mitarbeiter.

Organisatorische Maßnahmen helfen 
dabei, die richtigen Voraussetzungen 

für bestimmte Tätigkeiten zu schaffen und 
wichtige Informationen, Anweisungen, 
Ausrüstungen und Hilfsmittel zur  
Verfügung zu stellen. 

K ontrolle steht dafür, gefährliche  
Verhaltensweisen oder Missstände  

keineswegs zu ignorieren, sondern  
anzusprechen und abzustellen. 
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Arbeitsschutzvorschriften sind essenziell. 
Deshalb gilt bei diesen Regelungen grundsätzlich:

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht.

Unternehmer sicherheitstechnisch und arbeitsmedizinisch betreut 
werden muss. Den allermeisten Betrieben stehen ein Betriebsarzt 
und eine Fachkraft für Arbeitssicherheit zur Verfügung. Allerdings ist 
der Unternehmer – gerade in Unternehmen der Verkehrswirtschaft –  
nicht immer im Büro anzutreffen, weil sein Geschäft Mobilität vor
aussetzt. Der Berater kann also nicht einfach kurz vorbeikommen. 
Unternehmer sollten daher in angemessenen Zeitabständen Termine 
mit den sie betreuenden sicherheitstechnischen und arbeitsmedi
zinischen Dienstleistern abstimmen, um die wichtige und überdies 
bezahlte Dienstleistung auch zu nutzen. Der Betriebsarzt und die 
Fachkraft für Arbeitssicherheit sind dazu da, den Unternehmer zu 
beraten und zu unterstützen. Aufgrund ihrer Erfahrung können sie oft 
bereits bekannte Lösungen anbieten, die nur noch angepasst werden 
müssen. Empfehlenswert ist außerdem auf alle Fälle, ein Seminar für 
Unternehmer und Führungskräfte der BG Verkehr zu besuchen, das 
genau auf die Fragen der Zielgruppe und der Branche ausgerichtet ist.

Ohne Dokumentation lassen sich so umfassende Pflichten im 
Betrieb nicht nachhaltig gestalten. Außerdem dient die Dokumen
tation auch zum Nachweis, wenn es trotz allem zu einem Unfall 
kommt. Meistens verliert der Papierkram seinen Schrecken, wenn 
er nachvollziehbar geordnet und auf das erforderliche Maß redu
ziert ist. Die BG Verkehr bietet verschiedene Arbeitshilfen an, die 
auf die Bedürfnisse der Mitgliedsbetriebe zugeschnitten sind. Un
ternehmerpflichten im Arbeitsschutz sind sozusagen Bringpflich
ten, was bedeuten soll, dass ein Unterlassen vorgeworfen werden 
kann. Darum ist eine gute Dokumentation auf alle Fälle sinnvoll.

Martin Küppers

Leiter Kompetenzfeld Arbeitssicherheit und Regelwerk

Verantwortung ist die Pflicht, 
dafür zu sorgen, dass bei der 
Durchführung von Arbeits-
aufgaben das Notwendige 
und Richtige getan wird und 
niemand zu Schaden kommt. 

Viele Unternehmer finden sich in dieser  
Definition wieder, weil sie genau darin ihre 
ureigene Aufgabe sehen. 

So betrachtet ist die Verantwortung für Arbeits
sicherheit keine zusätzliche und störende 
Pflicht, sondern ein natürlicher Bestandteil 
unternehmerischer Tätigkeit.
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Der 
Rock ’n’ Roll 

 Trucker
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Kurz nach sechs Uhr morgens an einem stockfinsteren 
Sonntag am Hintereingang der Frankfurter Festhalle: 
Sieben Fahrzeuge des Trucking Service Germany par-

ken seit einigen Stunden im abgesperrten Areal direkt vor 
den Ladetoren der Halle. An Bord haben sie rund 100 Tonnen 
Licht-, Ton- und Videotechnik für die komplette Bühnen-
show der Scorpions – der weltweit bekannten deutschen 
Hardrockband, die 2016 ihr 50-jähriges Jubiläum feierte 
und immer noch die Hallen füllt. In den Führerhäusern der  
460 PS starken Volvo-D16G-Trucks knipsen die ersten Fahrer 
das Licht an. Während sich die Kollegen den Schlaf aus den 
Augen reiben, ist Strauf bereits in voller Aktion. „Das Wich-
tigste wird natürlich zuerst entladen“, sagt er, „also das 
Catering-equipment und das Rigging.“ Sein Augenzwinkern 
verschwindet fast unter der tief ins Gesicht gezogenen Strick-
mütze. Rigs sind Träger und Traversen. Flaschenzüge verbin-
den sie mit dem fest verankerten Deckengerüst einer Kon-
zerthalle. Die Rigs tragen Scheinwerfer, Lautsprecher sowie 
die gesamte Videotechnik und werden zentimetergenau an 
vorgegebenen Positionen in Stellung gebracht. „Aber ohne 
anständiges Catering läuft in diesem Geschäft gar nichts“, 
konstatiert Strauf mit anerkennendem Blick auf die mobile 
Küche. „Ich bin Rock ’n’ Roll Trucker mit  Vollpension!“

Mehr Volumen als Gewicht
Wie auf Kommando strömt aus den Hintereingängen der 
Festhalle gut ein Dutzend Helfer. Strauf erklärt ihnen, wie 
sie die unter den Aufliegern verankerten stählernen La-
derampen lösen und am Heck anlegen sollen. Dann geht 
alles Schlag auf Schlag. Die hoch- oder querkant verstauten 
Container werden auf ihre Rollen gestellt, über die Rampe 

Madonna, David Copperfield,  
Bon Jovi – unser Mitglieds unternehmen  
Trucking Service fährt die Bühnentechnik  
internationaler Stars von Auftritt zu 
Auftritt. Wir trafen den „Leaddriver“  
Tom Strauf beim Konzert der Scorpions 
in Frankfurt am Main.
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entladen und in die Halle geschoben. Eine ausgeklü-
gelte Kennzeichnung sorgt dafür, dass alles perfekt 
vorsortiert abgestellt wird. Für das Entladen selbst ist 
Strauf nicht zuständig – dennoch hat er seine Augen 
überall. „In meiner Verantwortung liegt das korrekte 
Beladen heute Nacht samt Ladungssicherung sowie 
der pünktliche Transport von A nach B“, beschreibt er 
seinen Aufgabenbereich. „Mit sieben Trucks ist das 
für uns hier eine eher kleine Veranstaltung“, resümiert 
Strauf, der als Leaddriver oft zwischen 50 und 100 Züge 
koordinieren muss. Gut 40 stammen direkt aus dem 
Fuhrpark des Trucking Service Germany, der Rest wird 
bei Bedarf dazugemietet. Strauf kümmert sich gemein-
sam mit seinen beiden Chefs in Wehnrath um jedes 
Detail: Personaleinsatz, Fahrtrouten, Zwischenstopps, 
genaue Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten bis zur 
Unterbringung der Fahrer, die auf Wunsch bei einem 
mehrtägigen Aufenthalt ein Hotelzimmer bekommen. 
Die an diesem Abend in Frankfurt gastierende Scorpi-
ons-Tournee „50th Anniversary“ ist für Strauf logistisch 
ein Kinderspiel. Mit jeweils zwei bis drei Tagen zwischen 
den einzelnen Konzerten hat er ausreichend Zeit für den 
Transport. Alle Fahrzeuge sind ganzjährig von Sonn- 
und Feiertagsfahrverboten ausgenommen. Und falls bei 
einer Tournee für die Einhaltung gesetzlicher Auflagen 
zwei oder drei Fahrer pro Truck gebraucht werden, bucht 
sie der Auftraggeber anstandslos dazu. „The show must 
go on“ lautet die Devise aller Beteiligten. 

Zu Hause in Clubs und Hallen  
Straub hat viele Stars kennengelernt: Unvergessen bleibt 
seine Tour mit Madonna durch Israel, aber auch die Tour-
neen mit Jon Bon Jovi, Herbert Grönemeyer, den Toten 
Hosen, den Sportfreunden Stiller oder David Copperfield. 
Gerade die Ausrüstung von Magiern hat oft ein extremes 
Volumen, deswegen kommen bei derartigen Aufträgen 
spezielle Curtainsiderauflieger zum Einsatz, die Strauf 
sonst nach Möglichkeit vermeidet. „Ich mag Gardinen-
trailer eigentlich nicht, die Ladungssicherung ist viel 
aufwendiger und die Schlitzgefahr nachts auf dem 

PORTRÄT TOM STRAUF 

Der 55-Jährige kann mit seinen Geschichten Bücher füllen. Als Helfer 
jobbte er in eben jener Festhalle Frankfurt, als dringend ein Fahrer 
mit Lkw-Führerschein gesucht wurde. Er bewarb sich, fuhr den Job 
und wurde vom Fleck weg für eine Led-Zeppelin-Tournee quer  
durch Europa engagiert. Einige Tourneejobs später ging Strauf für 
zehn Jahre nach Australien – er wollte immer schon Roadtrains 
fahren –, bevor er vor fast 20 Jahren beim Trucking Service Germany 
im oberbergischen Wehnrath anheuerte.

Klare Ansagen sind sein Ding:
Dank Straufs Erfahrung im
Eventtrucking läuft das Abladen
wie am Schnürchen. 
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Die Zahl der Helfer hängt  
vom Zeitplan und von der  
Menge der Ausrüstung ab.  
Das Tourmanagement ordert  
die Helfer, meist Studenten.  
Eingewiesen und dirigiert  
werden sie vom Stage-Manager 
und seinen Assistenten. 
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Chaos mit System: Innerhalb von zehn Stunden 
bauen der Stage-Manager und seine Crew die
Hightech-Bühnenshow in der Festhalle auf.
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Autobahnparkplatz deutlich größer“, begründet er. Nicht 
nur die Hinterhöfe der berühmtesten Konzerthäuser Europas 
sind sein Zuhause, auch die Hallen selbst kennt er aus allen 
Perspektiven. Moderne Gebäude empfangen ihn und seine 
Kollegen heutzutage mit geräumigen Zufahrten, viel Platz 
zum Rangieren und großzügigen sanitären Einrichtungen. 
Trotzdem gehört sein Herz den historischen Konzertorten, 
wie zum Beispiel der Festhalle in Frankfurt oder den weltbe-
rühmten Clubs. „Londons Clubs mitten in der Stadt besitzen 
eine traumhafte Atmosphäre, nur fahrerisch sind sie der 
absolute Horror“, seufzt Strauf, der insgeheim aber gerade 
solche Herausforderungen sehr schätzt. 

In der Freizeit Spotfahrer  
Kaum sind mittags alle sieben Trucks entladen, genießen 
die Fahrer ihre Ruhe- oder Freizeit, schlafen oder schauen  
sich die Stadt an. Erst nach dem Konzert beginnt für sie 
gegen 23 Uhr der nächste Arbeitseinsatz. Währenddes-
sen kümmert sich ein Heer von Technikern um den Aufbau 
der grandiosen Bühnenshow der Scorpions. Tom Strauf  
hat heute noch einen ganz besonderen Zeitvertreib: Fünf 
4.000 Watt starke und je gut 200 kg schwere Spotstrah-
ler warten an der Rückwand der Festhalle auf ihre Fahrer. 
Strauf ist einer von denen, die während des Konzertes auf 
Funkanweisung der Lichttechnik die Spots bedienen und so 
die Stars ins rechte Licht rücken. Seine Zielperson ist auch 
heute Scorpions-Leadsänger Klaus Meine. Der Einsatz als 
Hilfsspotfahrer ist für ihn nicht nur eine willkommene Ab-
wechslung, er macht auch richtig Spaß. Wie ein Souffleur 
sagt Tom während des Konzertes jeden Satz Klaus Meines 
vor aus – was auf der Bühne spontan und locker wirkt, ist 
perfekt inszeniert!

Punkt 22:45 Uhr fällt der letzte Vorhang und Strauf eilt zu-
rück zu seinem Lkw. Während gut 12.000 Besucher zu den 
Ausgängen der Halle schlendern, beginnt zügig der Abbau. 
Jedes Detail ist organisiert: Die sieben Lkw und ihre Fahrer 

Wenn Lenk- und Ruhezeitenregelungen 
es zulassen, übernimmt Strauf in freien  
Zeiten kleine Nebenjobs wie das Fahren 
eines Spotscheinwerfers, um die Stars 
ins rechte Licht zu setzen. 

stehen bereit und jeder Container kommt in „seinem“ Lkw 
wieder genau an seine definierte Position. Das alles ge-
schieht in routinierter Ruhe, denn wer wie Strauf seit fast  
20 Jahren große Tourneen fährt, beherrscht den Job.

Ist ein Auflieger beladen und gesichert, machen sich Fahrer 
und Zug eigenständig auf den Weg zum nächsten Einsatz-
ort. Der ist am Dienstag in Hamburg, danach geht es zum 
„Finale furioso“, zum großen Tourneefinale nach Berlin. 
Anschließend wird die gesamte Ausrüstung wieder zu den 
Verleihfirmen sowie in das Scorpions-Basislager transpor-
tiert. Für Strauf stehen dann drei Wochen Familienurlaub 
daheim im weihnachtlichen Hamburg auf dem Kalender. 
Frau und Tochter freuen sich seit Wochen auf ihn. Bis zu 
250 Tage im Jahr ist er „on the road“, und das nicht nur mit 
den Scorpions. Silvester wird er bereits wieder in Dublin 
erwartet, um die Tourneelogistik der amerikanischen Hea-
vy-Metal-Band Avenged Sevenfold zu leiten. Einen Monat 
geht es dann kreuz und quer durch Großbritannien von 
Konzert zu Konzert. Und im Frühjahr fährt er als Leaddriver 
die Helene-Fischer-Tour – Rock ’n’ Roll ist ja ein so herrlich 
dehnbarer Begriff. „Schreib was Schönes, sonst komm ich 
vorbei“, ruft Strauf mir noch zu, bevor sein Truck im Neon-
wirrwarr der nächtlichen Frankfurter City untertaucht. Aber 
gerne doch, Tom, denn es war mir ein echtes Vergnügen! 

Text und Fotos: Heinz E. Studt  

Freier Journalist mit Schwerpunkt Verkehr 

SI CH E R & G ES U N D  |   21

SicherheitsProfi 1/2017



Interview

Betriebliche Gesundheitsförderung wird nur langfristig 
angenommen, wenn sie für den Menschen spürbar und 

für das Unternehmen messbar erfolgreich ist.

Tun Arbeitgeber etwas für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter, 
lohnt sich das für alle. Deswegen bietet die BG Verkehr das 

Seminar Gesundheitsförderung im Betrieb an.

Einfach mal neue  
Dinge ausprobieren
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Warum sollte sich ein Unternehmer 
für die betriebliche Gesundheitsför-
derung einsetzen?

Ungermann: Neben dem Wohl 
der Mitarbeiter ist natürlich die 
betriebswirtschaftliche Seite von 
Bedeutung. Jeder Ausfalltag wegen 
Krankheit kostet ein Unternehmen 
mehrere hundert Euro. Außerdem 
sind gesunde Mitarbeiter in der 
Regel auch motivierter.

Draxler: Über die Neuerungen im 
Arbeitsschutzgesetz sind Unter-
nehmen außerdem gefordert, auch 
psychische Belastungen einzube-
ziehen. Aus meiner Sicht ein ganz-
heitliches Gesundheitsthema.

Was raten Sie, wenn jemand noch 
wenig Erfahrung mit Gesundheits-
förderung hat?

Ungermann: Man sollte sich einfach 
trauen, neue Dinge auszuprobieren. 
Im Bereich der Gesundheitsförde-
rung gilt: Einfach starten ist auf 
jeden Fall besser, als nichts zu tun. 
Als erster Schritt ist ein Gesund-
heitstag gut geeignet.

Was wünschen Sie sich in Sachen 
betrieblicher Gesundheitsförde-
rung für die Zukunft?

Draxler: Arbeitssicherheit und 
betriebliche Gesundheitsförderung 
sollten in einer einzigen, kraftvollen 
Säule vereint sein. Ich hoffe, dass 
Gesundheitsaspekte stärker in die 
Gefährdungsbeurteilung einfließen.

Mobiltelefone ausschal-
ten!“,  lautet die erste 
Aufforderung von Tobias 

Ungermann. Der Seminarleiter will 
damit nicht nur für einen störungs-
freien Ablauf der nächsten Stunden 
sorgen, sondern macht gleich zu 
Beginn auf ein zen-
trales Thema auf-
merksam: Der An-
spruch auf ständige 
Verfügbarkeit in der 
modernen Arbeitswelt hat massive 
Nebenwirkungen und die Zahl der 
Krankschreibungen wegen psychi-
scher Belastungen steigt seit Jahren. 
Noch deutlicher wird sein Kollege Dr. 
Thomas Draxler: „Nur Dienstboten 
sind immer erreichbar.“ Die Semi- 
narteilnehmer nicken zustimmend. 
Überhaupt haben sie ein gutes Ge-
spür dafür, was krank macht und 
was gesund erhält – wie die meis-
ten Menschen. „Wir müssen also 
zeigen, wie sich diese Kenntnisse 
praktisch und systematisch im Be-
trieb einbringen lassen“, sagt Un-
germann. Mit einem einzelnen Ge-

sundheitstag ist es nicht getan, aber 
das ist ein guter Anfang.

Einfache Übungen mit Wirkung
Acht Stunden bewegungslos still sit-
zen und sich durch unzählige Prä-
sentationsfolien quälen – für die 

beiden Seminarlei-
ter ein Unding. Im-
mer wieder werden 
die Lehreinheiten 
unterbrochen mit 

Bewegungsübungen, die sich ohne 
großen Aufwand in den Arbeitsalltag 
einbinden lassen, zum Beispiel

   Fußsohlen massieren mit
 einem Tennisball,

   Augen entspannen durch 
 längeres Blinzeln und bewusstes 

In-die-Ferne-Schauen,

   Energie tanken durch Massage der 
Ohren, dabei werden die Ränder 
der Ohrmuscheln zwischen Zeige-
finger und Daumen mit schnellen 
Bewegungen nach außen gezogen,

Nur Dienstboten sind  
immer erreichbar!

Die Seminarleiter der BG Verkehr
Dr. Thomas Draxler (links)  
und Tobias Ungermann (rechts).
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Auch wesentlich einfachere Übungen sind 
ein guter Ausgleich zur Routine am Arbeitsplatz. 

+    Seminar „Gesundheitsförderung 
+   im Betrieb“ 
+   nächster Termin 20. bis 
+   22.  November 2017 in  

 Bad Soden-Salmünster 
 Anmeldung: www.bg-verkehr.de
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5.
6.

1.
Arbeitskreis 
bilden aus 
Leitung, Sifas, 
Personalver-
tretung

2.

4. Netzwerk 
aufbauen:
 BG Verkehr, 
Krankenkas-
sen, Dienst-
leister Interesse 

der Mit-
arbeiter 
abfragen

3.

Werbung 
für die 
Angebote, 
Regelung 
Arbeits-
zeit

Gesundheitstag 
veranstalten

Bedarfs-
analyse durch  
Mitarbeiter-
befragung und 
Gefährdungs-
beurteilung  

 Ziele definieren 
und Maßnah-
men entwickeln 

   typische Routinen durchbrechen 
und zum Beispiel eine Bespre-
chung draußen im Gehen statt 
am Schreibtisch durchführen.

Fazit einer Teilnehmerin: „Als ich 
herkam, war ich eher ratlos, wie 
sich das große Thema Gesundheit 
konkret bei uns verankern ließe. In 
dem Seminar habe ich viele Denk-
anstöße und konkrete Vorschläge 
dazu bekommen und gehe jetzt sehr 
motiviert zurück in den Betrieb“.

Alexander Schneiders
Freier Journalist mit Schwerpunkt  

Arbeitssicherheit und Gesundheit

Rückmeldungen 
einholen und 

Analyse

Nach dem  
Gesundheitstag: 

http://www.bg-verkehr.de


TRAININGSART BEDINGUNGEN ZUSCHUSS  
PRO PERSON

Lkw Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR für Lkw ab 7,5 t zGM. 80 Euro

LkwPLUS

Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR für Lkw ab 7,5 t zGM 
plus eine eintägige Veranstaltung mit 
mindestens acht Lehreinheiten aus dem 
Programm „Gesund und sicher – Arbeits
platz Lkw“.

Moderation ausschließlich durch einen 
externen, von der BG Verkehr für das jewei
lige Fachgebiet zugelassenen Moderator. 
Der zeitliche Abstand zwischen den beiden 
Ver anstaltungstagen wird auf maximal sechs 
Monate beschränkt. Die Moderation kann bis 
zum 31. März des Folgejahres stattfinden.

150 Euro

Bus
Kleinbusse bis  
16 Sitzplätze  
und Kranken
transportwagen 
siehe Pkw

Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR für Omnibusse mit 
mindestens 17 Sitzplätzen.

80 Euro

BusPLUS

Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR für Omnibusse mit 
mindestens 17 Sitzplätzen plus eine ein
tägige Veranstaltung mit mindestens acht 
Lehreinheiten aus dem Programm „Gesund 
und sicher – Arbeitsplatz Omnibus“.

Bestimmungen zur Moderation siehe 
unter „LkwPLUS“.

150 Euro

KEP

Eintägiges Sicherheitstraining  
nach den Grundsätzen des DVR  
für Transporterfahrzeuge.
 
Fahrzeuge mit weniger als 7,5 t zGM (z. B. 
Kleinbusse, Krankentransportfahrzeuge 
u. Ä.), die nicht Transporter sind, siehe Pkw.

80 Euro

Transporter  
(FQT)

Zweitägiges Sicherheitstraining  
entsprechend dem Qualifizierungs
programm „Transporter“ (FQT).

Fahrzeuge mit weniger als 7,5 t zGM  
(z. B. Kleinbusse, Krankentransportfahr
zeuge u. Ä.), die nicht Transporter sind, 
siehe Pkw.

Bestimmungen zur Moderation siehe  
unter „LkwPLUS“. 

150 Euro

Pkw Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR. 80 Euro

Zweirad Eintägiges Sicherheitstraining nach den 
Grundsätzen des DVR. 50 Euro

ECOsafety  
klassisch 
(Fahr und Spar  
mit Sicherheit)

Training des DVR im öffentlichen Straßen
verkehr für sicheres, wirtschaftliches und 
umweltschonendes Fahren. 

50 Euro

+    Förderbedingungen, Zuschüsse, Antrag 
www.bgverkehr.de | Webcode: 16329291 
Telefon: 040 39801995 
EMail: fahrtraining@bgverkehr.de 
 
Sicherheitstrainings und  
Programme des DVR 
www.dvr.de/site/shtshp.aspx 
www.ecosafetytrainings.de
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Fahrsicherheitstrainings gibt  
es für alle Fahrzeugtypen.  

Die BG Verkehr unterstützt ihre 
Mitgliedsunternehmen bei  
der Finanzierung. Wichtig:  

Erst den Antrag stellen, dann 
das Training buchen!

Man lernt  
nie aus 

http://www.bg-verkehr.de
mailto:fahrtraining@bg-verkehr.de
http://www.dvr.de/site/sht-shp.aspx
http://www.ecosafetytrainings.de
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Bis weit nach Mitternacht feiern und 
ordentlich trinken, dann ein paar 
Stunden schlafen, kalt duschen und 

einen starken Kaffee nehmen: Viele Men-
schen glauben, auf diese Weise wären sie 
am Morgen wieder nüchtern. Oft reicht 
ihnen dafür das subjektive Gefühl – aber 
das täuscht, denn mehr als 0,1 Promille pro 
Stunde schafft die Le-
ber nicht. „Es kann gut 
sein, dass sich jemand 
völlig nüchtern fühlt, 
aber trotzdem mehr 
als 0,3 Promille Alkohol im Blut hat“, warnt 
Dr. Birger Neubauer. Er leitet bei der BG 
Verkehr das Referat Arbeitsmedizin und Ar-
beitspsychologie und bekräftigt: „Es spielt 
überhaupt keine Rolle, in welcher Form der 
Alkohol aufgenommen wird, ob es sich um 
Whisky pur oder Pralinen handelt. Und Sie 
haben auch keine Chance, die Wirkung 
durch frische Luft oder Schwitzen zu dämp-
fen oder den Abbau von Alkohol im Blut ir-

gendwie zu beschleunigen.“ Wer allerdings 
ans Trinken gewöhnt ist, hat subjektiv die 
Empfindung, er könne mehr vertragen. 
Ein Irrtum: Es stimmt zwar, dass sich der 
Körper an den Suchtstoff gewöhnt, aber 
das hat objektiv keinen Einfluss auf die 
Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeit. 
Wer sich mit 1,0 Promille noch nüchtern 

fühlt, ist trotzdem in sei-
ner Aufmerksamkeit ein-
geschränkt und reagiert 
deutlich langsamer als 
normalerweise. Dabei 

spielt auch die Tagesform eine Rolle, denn 
Schlafmangel verstärkt die Wirkung des 
Alkohols. Nach einer durchzechten Nacht 
heißt es also abwarten und Tee trinken. 
Wer trinkt, fährt nicht – und wer fährt, trinkt 
nicht. Wenn man sich an diesen simplen 
Grundsatz hält, ist man immer auf der si-
cheren Seite.  (dp) 

Den Abbau von Alkohol im Blut kann man nicht beschleunigen.  
Wer abends sehr viel trinkt, hat morgens noch mehr Restalkohol 
im Körper, als die Polizei erlaubt.

Noch betrunken 
am Morgen danach

Wer trinkt, fährt nicht – 
wer fährt, trinkt nicht!

+   www.dvr.de/alkohol

Wie ist die  
Gesetzeslage? 

   Ein absolutes Alkoholverbot gilt  
beim gewerblichen Transport  
von Personen, von Gefahr- 
stoffen und generell für junge  
Fahrer (unter 21 Jahren).

   Im Arbeitsrecht gibt es kein 
absolutes Alkoholverbot für  
Berufskraftfahrer, Piloten oder  
Seeleute. Dies wird immer  
durch ein betriebliches Verbot  
geregelt. Wer sich nicht daran  
hält, muss mit deutlichen  
Konsequenzen bis hin zur  
fristlosen Kündigung rechnen.

    Wenn bei der Untersuchung  
eines Arbeitsunfalls deutlich  
wird, dass ein beteiligter  
Mitarbeiter zu viel getrunken  
hatte, führt das nicht  
automatisch zum Ausschluss  
eines Versicherungsfalls.  
Wenn allerdings die  
Trunkenheit die alleinige  
Ursache des Unfalls ist, liegt 
kein Arbeitsunfall vor. 

   Schon ab 0,3 Promille kann  
bei auffälligem Fahrverhalten 
der Führerschein entzogen  
werden, ab 0,5 Promille gibt es  
Strafpunkte in Flensburg und der  
Führerschein ist für vier Wochen  
weg. Wer mit 1,1 Promille fährt,  
ist den Führerschein für ein  
halbes Jahr los und muss eine 
hohe Geldstrafe zahlen. 

Bilder: thinkstock.de/iStock/igoshi, 
Wavebreak Media/ Wavebreak Ltd.
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Rund 77.100 Unfälle verzeich-
neten die BG Verkehr und 
die frühere Unfallkasse Post 
und Telekom 2015. In der 
Verletzungsstatistik sind mit 
rund 20 Prozent die Verlet-
zungen an Fuß und Knöchel 
besonders häufig. Damit 
stehen Unfälle durch Stol-
pern, Rutschen und Stürzen 

weiterhin an der Spitze der Unfallursachen. Diese Unfälle sollte man nicht auf 
die leichte Schulter nehmen, denn sie verursachen oft lange Ausfallzeiten und 
bleibende Schäden. Ein typisches Beispiel: Beim Schließen der Lkw-Plane 
rutscht die Leiter weg und der Fahrer stürzt zu Boden. Die Diagnose: doppelter 
Fersenbeinbruch. Infolge des Unfalls ist der Fahrer 430 Tage arbeitsunfähig. 
Die Behandlungs- und Rehabilitationskosten betragen rund 37.000 Euro. Für 
die verbleibende Gehstörung erhält der Fahrer aufgrund einer Minderung der 
Erwerbsfähigkeit eine Rente von monatlich 309 Euro.

Nein, wer auf dem Weg zur oder von der Arbeit noch schnell 
einen Arztbesuch einschiebt, ist bei einem Unfall nicht 
versichert. Das ergibt sich aus einem Urteil des Bundessozi-
algerichtes (BSG). In dem Fall war ein Beschäftigter auf dem 
Weg von seinem Hausarzt zu seiner Arbeitsstelle mit dem 
Fahrrad verunglückt. Er hatte mit seinem Chef abgespro-
chen, dass er wegen dieses Arzttermins später als üblich 
mit der Arbeit beginnen durfte. Das BSG hat entschieden, 
dass der Unfall kein Arbeitsunfall war, weil der Arztbesuch 
nicht in Zusammenhang mit der versicherten Tätigkeit steht, 
sondern im Eigeninteresse des Verunfallten erfolgt ist. Nach 
dem Sozialgesetzbuch ist zwar neben der Arbeit selbst auch 
der „unmittelbare Weg nach und von dem Ort der Tätigkeit“ 
unfallversichert. Der Weg zur Arbeit kann auch an einem 
sogenannten dritten Ort beginnen. Doch im Streitfall galt 
die Praxis nicht als dritter Ort, weil der 40-minütige Aufent-
halt dort zu kurz war. Der Aufenthalt hätte mindestens zwei 
Stunden dauern müssen, so das Gericht (Urteil des BSG vom 
5. Juli 2016, Az. B 2 U 16/14 R).

Wie melde ich mein Unternehmen an? 
Was muss ich bei einer Neueinstel-
lung beachten? Was mache ich bei 
Änderungen im laufenden Geschäfts-
betrieb? Auf solche Fragen gibt das 
neue „Arbeitgeberportal Sozialversi-
cherung“ Antworten. Das gemeinsame 
Angebot der deutschen Sozialversi-
cherer soll vor allem Existenzgründern 
sowie kleinen und mittelständischen 
Unternehmen helfen, sich im Melde-
wesen der Sozialversicherung  
besser zurechtzufinden.

+   www.informationsportal.de

Arbeitgeberportal 
Sozialversicherung 

Besonders häufig sind Verletzungen am Fuß

Ihre Frage: 

Auf dem Arbeitsweg zum Arzt gehen.  
Ist das versichert? 
Tanja Sautter, Juristin bei der BG Verkehr, antwortet: 
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Bis zur konstituierenden Sitzung
im Amt: Ulrich Bönders und 
Prof. Dr. Michael Rachow (von links),
die alternierenden Vorsitzenden 
der Vertreterversammlung, rechts 
im Bild: Sabine Kudzielka, 
Vorsitzende der Geschäftsführung.

Die Mitglieder der Selbstverwaltung der 
BG Verkehr werden alle sechs Jahre 
neu gewählt. Für die Wahlen 2017 

lief am 17. November 2016 um 18.00 Uhr 
ein wichtiger Termin ab. Bis zu diesem Zeit-
punkt mussten die Vorschlagslisten für die 
Vertreterver sammlung beim Wahlausschuss 
eingereicht sein. Anhand der eingereichten 
Vorschlagslisten entscheidet sich, ob es 
eine Wahlhandlung geben oder ob eine so-
genannte Friedens wahl stattfinden wird.

Voraussetzung für eine Friedenswahl ist, 
dass von Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te auf den Vorschlagslisten so viele Namen 
als Kandidaten für die Vertreterversamm-
lung eingereicht werden, wie laut Satzung 
der BG Verkehr vorgegeben sind. Werden 
auf beiden Seiten je 30 Kandidaten auf den 
Vorschlagslisten zur Wahl eingereicht, sind 
die Voraussetzungen erfüllt und es ist keine 
Wahlhandlung erforderlich.

Am 17. November 2016 lagen für die Gruppe 
der Arbeitgeber eine Vorschlagsliste des Bun-
desverbandes Möbelspedition und Logistik 
(AMÖ) e.V. und eine Vorschlagsliste des Ver-
bandes der Deutschen Reeder mit insgesamt 
30 Kandidatinnen und Kandidaten vor. Die 
bei der BG Verkehr versicherten Branchen 
sind dort im Wesentlichen vertreten. 

Für die Gruppe der Versicherten reichten 
ver.di – Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft und die Interessengemeinschaft Ver-
sicherter im Transport und Verkehrs wesen 
e.V. (IVTV e.V.) je eine Liste mit insgesamt 
30 Bewerberinnen und Bewerbern ein. 

Der Wahlausschuss der BG Verkehr hat in 
seiner Sitzung am 5. Januar 2017 die Vor-
schlagslisten zugelassen und das Wahler-
gebnis festgestellt.

Veröffentlichungen   
Die Namen der Bewerber sowie die ihrer 
Stellvertreter sind im Internet auf der Home-
page der BG Verkehr veröffentlicht. Die Be-
werber gelten mit Ablauf des Wahltages, des 
31. Mai 2017, als gewählt.

Die konstituierende Sitzung der Vertreterver-
sammlung, auf der auch der Vorstand gewählt 
wird, findet am 5. Oktober 2017 in Hamburg 
statt. Anschließend wird die endgültige Liste 
mit den Namen der Mitglieder der Selbstver-
waltungsorgane und der Vorsitzenden der Ver-
treterversammlung und des Vorstandes auf 
der Homepage der BG Verkehr veröffentlicht. 

Der Wahlausschuss der BG Verkehr hat die eingereichten Vorschlagslisten zugelassen. 
Die Voraussetzungen für eine Friedenswahl liegen vor.

Friedenswahl bei der BG Verkehr 

Vertreterversammlung 
und Vorstand sind  
Parlament und Regierung 
der BG Verkehr.

+   www.bg-verkehr.de
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61Aktuelle Informationen 

Für die Unternehmen der Binnenschiff-
fahrt wird es durch den 25. Gefahrtarif 
zu spürbaren Beitragsentlastungen 
kommen. Die Beiträge in der See- 
schifffahrt werden gesondert berechnet, 
die Rechengrößen sind im Vergleich zum 
Vorjahr unverändert. Aktuelle Informa-
tionen zum Beitrag erhalten Sie über 
den kostenlosen Newsletter und auf den 
Internetseiten der BG Verkehr.

 www.bg-verkehr.de/ 
 mitgliedschaft-beitrag

 www.bg-verkehr.de/ 
 medien/newsletter 

Zur Ausgabenfinanzierung erhebt die BG Verkehr 
Beiträge für das abgelaufene Jahr und Vorschüsse 
für das laufende Jahr. Daraus ergibt sich für den 
neuen 25. Gefahrtarif ein fester Fahrplan.

 Fahrplan für den 
 25. Gefahrtarif

Ende 2016   
Die Unternehmen haben die Bescheide über die Veranlagung 
nach dem neuen, 25. Gefahrtarif erhalten. Der neue Gefahrtarif 
ist gültig für die Berechnung der Beiträge ab dem 1. Januar 2017. 

April 2017   
Am 7. April tagt der Vorstand der BG Verkehr und legt den Bei-
tragsfuß für das abgelaufene Jahr 2016 und für das Vorschussjahr 
2017 fest. Der Beitragsfuß ist maßgeblich für die Berechnung der 
Beiträge beziehungsweise Vorschüsse. Im Anschluss erhalten 
die Unternehmen die Beitragsbescheide für das abgelaufene 
Beitragsjahr 2016 auf der Basis der Gefahrklassen des 24. Ge-
fahrtarifs. Gleichzeitig informiert die BG Verkehr über den Vor-
schuss für das laufende Jahr 2017. Er wird auf der Basis des neuen,  
25. Gefahrtarifs berechnet.

April 2018  
Die Mitgliedsunternehmen erhalten die Beitragsbescheide für 
das abgelaufene Beitragsjahr 2017. Die Beitragsbescheide für 
das Jahr 2017 und den Vorschuss für 2018 basieren auf den 
Gefahrklassen des 25. Gefahrtarifs.

Der Beitrag zur Berufsgenossenschaft hängt von verschiedenen 
Faktoren ab. Die Gefahrklassen allein sagen nicht unmittelbar etwas 
darüber aus, wie hoch die individuellen Beiträge ab 2017 tatsächlich 
sein werden. Der Finanzbedarf der BG Verkehr ist abhängig von der 
Entwicklung der Entgelte in den Unternehmen und vom Beitragsauf-
kommen im Vorjahr. Wichtig sind auch das Unfallgeschehen und der 
auf die BG Verkehr entfallende Anteil an der Lastenverteilung unter 
den gewerblichen Berufsgenossenschaften. All diese Faktoren bil-
den die Grundlage für die Festsetzung des Beitragsfußes, der für die 
Berechnung des Beitrages herangezogen wird.                              (kr) 
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Die BG Kliniken: Spitzenmedizin
für die Versicherten.

A lle Unternehmen in Deutschland 
sind Mitglied bei einer Berufs
genossenschaft oder Unfallkasse. 

Geschieht ein Arbeitsunfall oder erleidet 
ein Beschäftigter eine Berufskrankheit, 
werden die Kosten nicht von einzelnen 
Unternehmen getragen, sondern von der 
Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse. 
Als Mitglied müssen Unternehmen keine 
Schadenersatzansprüche ihrer Mitarbeiter 
fürchten. Das gibt finanzielle Sicherheit. 

Ein Arbeitnehmer, der in einem Mitglieds
unternehmen der BG Verkehr arbeitet, hat 
im Schadensfall Ansprüche gegen diese 
und nicht gegen seinen Arbeitgeber. Haf
tungsablösung heißt das Prinzip. Die Un
ternehmen geben ihr Haftungsrisiko an 

die BG Verkehr ab und zahlen dafür einen 
Beitrag, der nach dem Unfallrisiko und der 
von ihnen gezahlten Lohnsumme berech
net wird. Anders als bei privaten Versiche
rungen geht es dabei nicht darum, Gewinne 
zu erzielen oder Kunden durch Marketing 
zu gewinnen. 

Das spart Kosten. Sicherheit bringt die
se Praxis auch für die Versicherten. Wer 
im Betrieb oder auf dem Weg zur Arbeit 
bei einem Unfall verletzt wird oder eine 

Berufskrankheit erleidet, wird von der  
BG Verkehr umfassend betreut. Die Leistun
gen in der Rehabilitation gehen häufig weit 
über die der Krankenkassen hinaus. Ihr Ziel 
besteht darin, den Versicherten wieder ins 
Berufsleben beziehungsweise in sein sozia
les Umfeld zu integrieren. „Mit allen geeigne
ten Mitteln“ lautet deshalb der Leitsatz der 
gesetzlichen Unfallversicherung. Dazu ge
hören je nach Fall die medizinische Behand
lung, die Rehabilitation, Verletztengeld, eine 
Rente oder Berufshilfe. Von der Haftungsab
lösung profitieren letzten Endes Arbeitge
ber und Arbeitnehmer gleichermaßen. Die 
BG Verkehr übernimmt die Haftungsrisiken 
für die Unternehmen und sie trägt dazu bei, 
dass die Versicherten im Schadensfall mög
lichst schnell wieder gesund werden.  (ba)

In vielen Ländern können Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu  
teuren Schadenersatzforderungen führen. In Deutschland ist das anders. 

Wir haften für Sie
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BEITRÄGE ZAHLEN  
DIE ARBEITGEBER

Weil sie von der zivilrechtli-
chen Haftung freigestellt sind, 
kommen für die Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung 
ausschließlich die Arbeitgeber 
auf. Das ist ein wesentlicher Un-
terschied zur Renten-, Kranken- 
oder Arbeitslosenversicherung. 
Für die Unternehmen rechnet sich 
das dennoch, denn ein schwerer 
Arbeitsunfall kann leicht mehrere 
hunderttausend Euro kosten. 
Ohne die Absicherung durch die 
BG Verkehr könnte das gerade für 
kleinere Unternehmen existenz-
bedrohend sein.

Sie übernehmen  
die Verantwortung – 
wir die Haftung!
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Traditionell ist es oft der Jahresbeginn, 

an dem Neuerungen eingeführt 

werden. Seien es neue Strukturen, 

Verfahren oder Maschinen – selbst 

wenn sich nur Kleinigkeiten ändern, 

kommen jahrelange Gewohnheiten aus 

dem Takt. Das ist natürlich völlig un

abhängig von der Jahreszeit, in jedem 

Fall aber ein Grund, sehr sorgfältig zu 

prüfen, welche Konsequenz die Ände

rung für den Betriebsablauf hat. Ich 

meine natürlich nicht, dass man sich 

an einen anderen Wochentag für eine 

Besprechung gewöhnen muss. Aber die 

Erweiterung einer bestehenden Anlage, 

die Verlegung oder Änderungen von 

Schalteinrichtungen, neue Verkehrs

wege auf dem Betriebshof oder eine 

Modifikation des Materialflusses 

erfordern bereits bei der Planung eine 

sorgfältige Überlegung, welche Konse

quenzen dies für die Sicherheit der Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

könnte. Dabei spielen Ergonomie, aber 

auch das zu erwartende menschliche 

Verhalten und Fehlverhalten eine wich

tige Rolle. Spätestens bei der Umset

zung wird deutlich, dass der Mensch 

ein Gewohnheitstier ist. Es könnte sich 

als unzureichend erweisen, nur in der 

Früh besprechung kurz darauf hin

zuweisen, dass eine Verkehrsregelung 

ge ändert oder ein Notausschalter ver

legt worden ist. Verfahren verbessert, 

aber Mitarbeiter verletzt – das passt 

nicht zusammen.

Dr. Jörg Hedtmann 
Leiter des Geschäftsbereichs 
Prävention

Neustart

Unser Körper ist nachts nicht so leistungsfähig wie tagsüber, denn er ist 
darauf ausgelegt, sich in den dunklen Stunden zu regenerieren. Durch einen 
festen Schlafrhythmus wird das Immunsystem gestärkt und der Stoffwechsel 
kann optimal arbeiten. Wer unregelmäßige Arbeits- und Schlafzeiten hat oder 
häufig nachts arbeitet, sollte zum Ausgleich besonders auf gesunde Lebens-
führung mit viel Bewegung im Freien achten und bewusst seine sozialen 
Kontakte pflegen. Absprachen und kluge Organisation im Betrieb helfen 
ebenfalls, die zusätzliche Belastung in Grenzen zu halten. 

Nachtarbeit ist Schwerarbeit

Für die schnelle papierlose 
Kommunikation gibt es für 
unsere Mitgliedsunternehmen 
das Serviceportal BGdirekt. 
Dort können Sie zum Beispiel 
Adressänderungen mitteilen, 
Lohnsummen und Unfälle mel-
den, eine Unbedenklichkeitsbe-
scheinigung ausdrucken oder 
die Betriebsdaten überprüfen. 
Die Zugangsdaten erhalten Sie 
zusammen mit den Aufnahme-
unterlagen und jährlich mit dem 
Schreiben: „Entgeltnachweis 
und Zugangsberechtigung  
für BGdirekt“.

     Unser Web-Tipp 

   + bgdirekt.bg-verkehr.de
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SCHIFFFAHRT Das Magazin der BG Verkehr

     So erreichen Sie die BG Verkehr  

Hauptverwaltung  
Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 3980-0
E-Mail: info@bg-verkehr.de
mitglieder@bg-verkehr.de
praevention@bg-verkehr.de

  www.bg-verkehr.de

Dienststelle Schiffssicherheit
Brandstwiete 1
20457 Hamburg
Tel.: 040 36137-0
E-Mail: schiffssicherheit@bg-verkehr.de

  www.deutsche-flagge.de

ASD – Arbeitsmedizinischer und  
Sicherheitstechnischer Dienst  
der BG Verkehr
Tel.: 040 3980-2250
E-Mail: asd@bg-verkehr.de

  www.asd-bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hamburg
Ottenser Hauptstraße 54
22765 Hamburg
Tel.: 040 325220-0
E-Mail: hamburg@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Hannover
Walderseestraße 5
30163 Hannover
Tel.: 0511 3995-6
E-Mail: hannover@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Berlin
Axel-Springer-Straße 52
10969 Berlin
Tel.: 030 25997-0
E-Mail: berlin@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Dresden
Hofmühlenstraße 4
01187 Dresden
Tel.: 0351 4236-50
E-Mail: dresden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung Wuppertal
Aue 96
42103 Wuppertal
Tel.: 0202 3895-0
E-Mail: wuppertal@bg-verkehr.de

Außenstelle Duisburg
Düsseldorfer Straße 193
47053 Duisburg
Tel.: 0203 2952-0
E-Mail: praevention-duisburg@  
bg-verkehr.de 

Bezirksverwaltung Wiesbaden
Wiesbadener Straße 70
65197 Wiesbaden
Tel.: 0611 9413-0
E-Mail: wiesbaden@bg-verkehr.de

Bezirksverwaltung München
Deisenhofener Straße 74
81539 München
Tel.: 089 62302-0
E-Mail: muenchen@bg-verkehr.de

Sparte Post, Postbank,  
Telekom
Europaplatz 2
72072 Tübingen
Tel.: 07071 933-0
E-Mail: tuebingen@bg-verkehr.de 

SicherheitsProfi
bestellen

Kostenlose Ausgaben  
des SicherheitsProfi  

bestellen Sie per  
Fax: 040 3980-1040 

oder per E-Mail:  
medienversand@bg-verkehr.de

Leserbriefe

Sie haben Fragen,  
Anregungen, Lob oder  
Kritik? Wir sind gespannt  
auf Ihre Reaktion.  
Schicken Sie einfach  
eine E-Mail an:

redaktion@sicherheitsprofi.de

Die nächste  
Ausgabe des  

SicherheitsProfi  
erscheint am  

2. Juni 2017

Die Hauptverwaltung der
BG Verkehr in

Hamburg-Ottensen.
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Unser Newsletter bietet kompakte 
Informationen zu Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz, Aktuelles 
aus der Verkehrsbranche,  
Termine sowie Links  
zu Hintergrundmaterial.

Ein Klick 
und Sie 
wissen mehr

Anmeldung unter: 
 www.bg-verkehr.de
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